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88 2,5 Absatz1 Verbraucherinformationsgesetz(VIG)

AntragaufAuskunftnach dem Verbraucherinformationsgesetz(VIG)

Betrieb:Lidl,Hauptstraße104 in72525Münsingen

Ser
aufIhrenAntragergehtfolgende

Entscheidung:

1. WirgewährendievonIhnenbeantragtenAuskünfte.

2. Der Informationszugangerfolgtschriftlichspätestens14Tage nachBekanntgabean den Be-
treiber.

3. DieEntscheidungergehtgebührenfrei.

Begründung

Siehaben unterBerufungaufdas Verbraucherinformationsgesetz(VIG)Auskünftezum den oben

genannten beantragt.

Dievon IhnenbeantragtenAuskünftefallenunterdiein$ 2 Abs.1 VIG genanntengesetzlichen
Bestimmungen.Gemäß 8 2 Abs.1 VIG sinddiebeantragtenAuskünftezuerteilen.Es bestehen
keineAusschluss-und Beschränkungsgründegemäß 8 3VIG.

- DieseEntscheidungwirdheuteauch anden Betreiberdes obengenanntenBetriebeszugesandt.
Gemäß $ 5Abs.4 VIG darfderInformationszugangersterfolgen,wenn dieEntscheidungdem
oderder Drittenbekanntgegeben wordenist und diesem einausreichenderZeitraumzurEinle-

gung von Rechtsbehelfeneigeräumtwordenist.

DieGebührenentscheidungberuhtauf$ 7Abs.1VIG.

Öffnungszeiten Kfz-Zulassungssielle Internethitp://www.kreis-reutlingen.deKonten der Kreiskasse

Mo,DiundDo 8.00-11.30Uhr MontagbisMittwoch7.30-15.00Uhr E-Mail post@kreis-reutlingen.deKreissparkasseReutlingen

Donnerstag 14.00-17.30Uhr Donnerstag 7.30-17.30Uhr IBAN: DE23 6405 0000 00000001 72

Freitag 8.00-12.45Uhr Freitag 7.30-12.45Uhr BIC:SOLADESTREU 1

Kreismedienzentrum PostbankStuttgart

Montag bisFreitag 10.00-16.00Uhr IBAN: DE83 6001 0070 0058 487704
BIC:PBNKDEFF



Wir weisen darauf hin, dass eine Weitergabe beziehungsweise Veröffentlichung der Auskunft im
Hinblick auf datenschutzrechtliche Bestimmungenin Ihrem Verantwortungsbereichliegt.

Rechtsbehelfsbelehrung:
Gegendiese Entscheidung kann Widerspruch eingelegt werden.
Der Widerspruchist innerhalb eines Monats nach Zustellung dieser Entscheidung beim
Landratsamt Reutlingen, Bismarckstraße 47, 72764 Reutlingen zu erheben.

ichen Grüßen  


